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Mitteilung: 
 
Aufgrund der Anfrage der SPD-Kreistagsfraktion vom 02.03.2010 wurde auf der Basis der Zahlen 
2008 ein Vergleich angestellt, was die einzelnen Kommunen des Kreisjugendamts an Leistungen 
erhalten haben und was sie demgegenüber an Jugendamtsumlage gezahlt haben. 
 
Die Anfrage ist zwar auf eine Berechnung für das Jahr 2009 gerichtet, diese kann zurzeit aber 
noch nicht geleistet werden, weil es noch keinen endgültigen Kassenabschluss für 2009 gibt, so 
dass bezüglich einer Berechnung 2009 noch keine verlässlichen Zahlen vorliegen. 
 
Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Vergleichsberechnung keine Aussage darüber trifft, was 
einer Gemeinde tatsächlich für Kosten entstehen würden, wenn sie ein eigenes Jugendamt er-
richtet, da dies von personeller Ausstattung und anderen Faktoren abhängt, die eine Gemeinde 
selbst entscheiden muss und die in ihre kommunale Hoheit fällt. Das Kreisjugendamt hält eine 
breite Fachlichkeit vor, von der die Bürgerinnen und Bürger profitieren. Zudem können personelle 
Engpässe in einem großen Verbund besser kompensiert werden. 
 
Zudem handelt es sich, auch wenn es sich um Kosten für ein Jahr handelt, letztlich um eine Mo-
mentaufnahme, da gerade im Bereich der Jugendhilfe Zuzüge und Wegzüge von in der Hilfe be-
findlichen kinderreichen Familien leicht zu Verschiebungen im sechsstelligen Bereich führen kön-
nen. Da die Unterbringungskosten pro Jahr je nach Störungsbild des Kindes oder Jugendlichen 
zwischen ca. 45.000,00 € und 135.000,00 € liegen, können schon wenige stationäre Fälle im 
Folgejahr zu großen Verschiebungen führen. Welche Gemeinde in welcher Höhe vom Solidar-
verbund profitiert oder den Solidarverbund finanziell fördert, hängt neben der Umlagekraft von 
Faktoren ab, die nicht gesteuert werden können. 
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